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Kirchenkonzert  für  Harfe  und  Orgel 
 
Johannes Götz und Kirsten Ecke verzauberten die Gäste mit ihrer Musik u.a. von Händel, 
Vivaldi Grieg und Frank. 
Als dann am Schluss noch „What a wonderful world“ auf der Harfe erklang, waren alle Gäste in 
der sehr gut besuchten Kirche begeistert. 
Freuen Sie sich schon heute auf das nächste Orgelkonzert am 13. November in Eschbach. 
 
Ihr Team der „Stegener Kulturtage“  

Einwohnerversammlung 2022 
Wie mehrfach an dieser Stelle angekündigt, fand 
am Montagabend, 20. Juni 2022, eine Einwohner-
versammlung in der Kageneckhalle in Stegen statt. 
Themen waren u.a. ein Rück- und Ausblick der Bür-
germeisterin, ein Sachstandsbericht zum Neubau-
gebiet „Nadelhof“, Informationen zum Begegnungs-
haus („Projekt Lebensräume“) mit 29 Wohnungen, 
Tagespfl ege, Pfl egewohngruppen, Netzwerk-büro 
und Tiefgarage, der Stand der Breitbandverkabelung 
in Stegen, das Zukunftsprojekt „Ortsentwicklung 
Eschbach mit Nahwärmekonzept“, die Unterbrin-
gung von Flüchtlingen, u.a. aus der Ukraine, die Klimaschutzprojekte der Gemein-
de Stegen sowie Fragen, Anregungen und Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger. 
 
Ca. 200 Bürgerinnen und Bürger nahmen daran teil – trotz des heißen Wetters! 
Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme! 
 
Einige Impressionen zeigen die abgedruckten Fotos, u.a. die stark frequentier-
ten Informationsstände zu den Themen „Nadelhof“, Begegnungshaus, Breitband 
(Fa. Vodafone als Gewinnerin der Ausschreibung des Zweckverbandes Breitband 
Breisgau-Hochschwarzwald), Arbeitskreis Klimaschutz der Gemeinde und die Fir-
ma Carsharing Südbaden als Anbieterin eines E-Fahrzeuges auf der Nordseite des 
Rathauses in Stegen. 
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NOTDIENST/ WICHTIGE RUFNUMMERN

BEREITSCHAFTSDIENST FÜR DAS DREISAMTAL
Notfallsprechstunde Gemeinschaftspraxis
Dr. Peter Krimmel u. Martin Reisch 
Sa., So. u. aller Feiertage ab 10.00 – 10.30 Uhr, Tel. 93230 
Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst (allgemein-, 
kinder-,  augen- und HNO-ärztlicher Notfalldienst):
116 117 (Anruf ist kostenlos) 

  
Notfallpraxis für Kinder -  
St. Josefskrankenhaus Tel. 116 117

Zahnärztlicher-Notdienst Tel. 0180/3 22 25 55-45

Kirchl. Sozialstation Dreisamtal gGmbH: Tel. 98 68-0

Mob. Soz. Hilfsdienst der Diakonie Tel. 9384-17

Dorfhelferinneneinsatzleitung: Tel. 70 77

Gemeindepsychiatrische Dienste Tel. 9046-0

   Hospizgruppe Dreisamtal  Tel. 0160/96263862
  Defibrillator: Standort Jägerstr. 1, Vorraum Sparkasse

NÄCHSTER REDAKTIONSSCHLUSS
Montag, 04.07.2022, 8.00 Uhr 

APOTHEKENNOTDIENST
Der Notdienst geht jeweils von 8.30 Uhr bis um 8.30 Uhr 
des Folgetages. Weitere Infos unter www.aponet.de.

Samstag  Zasius-Apotheke Freiburg (Wiehre), 
 Günterstalstr. 39, Tel. 0761/73280 
 
Sonntag  easy-Apotheke Freiburg im Hbf (Innenstadt), 
 Bismarckallee 13, Tel. 0761/2967780 
 
Montag  Littenweiler-Apotheke Freiburg (Littenweiler), 
 Römerstr. 1, Tel. 0761/69675051 
 
Dienstag 3 König-Apotheke Freiburg (Wiehre), 
 Dreikönigstr. 9, Tel. 0761/75755 
 
Mittwoch  Hölderle-Carré Apotheke Caunes Freiburg 
 (Wiehre), Konrad-Goldmann-Str. 5A, 
 Tel. 0761/368898201 
 
Donnerstag  Schwabentor-Apotheke Freiburg (Innenstadt), 
 Oberlinden 22, Tel. 0761/34243 
 
Freitag  Brunnen-Apotheke Freiburg (Innenstadt), 
 Bertoldstr. 8, Tel. 0761/32999 

AKTUELLES AUS STEGEN

Musikhock in Wittental vom 2. - 4. Juli 

Vom 2.- 4. Juli findet nach 2-jähriger Pause wieder der traditionelle 
und beliebte Musikhock in Wittental statt, bei dem sich drei Tage auf 

dem wunderschön gelegenen Festplatz beim Baldenwegerhof alles 
um die Blasmusik dreht. 

Am Samstag beginnt die Veranstaltung um 18.00 Uhr, um 19.00 Uhr 
findet der Fassanstich statt, umrahmt von der Blasmusik der Freibur-
ger Verkehrs AG. Ab 21.00 Uhr „Music & Dance Night“ mit DJ Steini 
und Musik aus den 90-ern bis heute; der Eintritt ist frei. 
Am Sonntag geht es weiter ab 11.30 Uhr mit Musik und den Jugend-
kapellen aus dem Dreisamtal sowie um 18.00 Uhr dem MV Kirchzar-
ten. Für Speis und Trank ist wie immer bestens gesorgt - umfang-
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reiche Schwarzwälder Spezialitäten stehen zur Auswahl, ebenso 
aber auch Flammkuchen, Steaks und natürlich eine riesige Auswahl 
an Kuchen und Torten (auch Ihre Kuchenspende wird sehr dankbar 
entgegengenommen) sowie verschiedene Kaffeespezialitäten. Für 
unsere kleinen Gäste bieten wir wieder eine riesige Spielwiese, eine 
große Hüpfburg, tolle Spielgeräte und bei schönem Wetter eine spa-
ßige Wasserrutsche. 
Als kulinarische Highlights servieren wir am Sonntag Mittag Rind-
fleisch mit Meerrettich und feinen Nudeln sowie am Montag Abend 
ab 18.00 Uhr Schweinshax’n mit Bauernbrot, musikalisch umrahmt 
von den Musikvereinen Ebnet, Stegen und Oberried. 
Der Musikverein Wittental möchte Sie ganz herzlich zu dieser Veran-
staltung einladen und würde sich sehr freuen, Sie als Gäste begrüs-
sen zu dürfen. 
 
 

Stadtradeln in Stegen vom 2. bis. 22.07.2022 
Jetzt anmelden oder den Zugang aus 2021 reaktivieren! 
•  STADTRADELN ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, 21 

Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem 
Fahrrad zurückzulegen. Dabei ist es egal, ob du bereits jeden Tag 
fährst oder bisher eher selten mit dem Rad unterwegs bist. Jeder 
Kilometer zählt – erst recht wenn du ihn sonst mit dem Auto zu-
rückgelegt hättest.

•  Teilnehmen können unabhängig vom Alter alle, die in Stegen 
wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule be-
suchen.

•  Jeder Kilometer, der zwischen dem 2. und dem 22. Juli mit dem 
Rad oder Pedelec beruflich oder in der Freizeit zurückgelegt wird, 
zählt. 

mehr Info und Anmeldung: 
https://www.stadtradeln.de/stegen 
https://www.klimaschutz-stegen.de 
 
Die Registrierung für das STADTRADELN erfolgt immer in einem 
Team – wer sich keinem Team aus Nachbarn, Freunden, Arbeitskol-
legen, etc. zugehörig fühlt radelt für das „Offene Team“ Stegen oder 
das Team „AK Klimaschutz“, beide Teams stehen allen Radelnden of-
fen. 
Für den Auftakt zum STADTRADELN in Stegen (und in allen Dreisamt-
algemeinden) radeln wir gemeinsam am 2. Juli um 9.30 Uhr ab Dorf-
platz Stegen nach Buchenbach. Dort werden wir vom Bürgermeister 
Herrn Kaiser empfangen. Danach geht die Fahrt gemeinsam weiter 
nach Kirchzarten, dort wird uns der Akkordeonclub Kirchzarten mu-
sikalisch bei einem Radlergetränk empfangen. 
Das STADTRADELN Stegen 2022 wird wieder vom Arbeitskreis Klima-
schutz Stegen organisiert. 

Rhapsodie in Air – Das Jubiläum 
Der Musikverein Eschbach e.V. lädt am 9. Juli herzlich ein, zu einem 
besonderen Konzert an einem besonderen Ort. Im Pfarrhof Eschbach 
findet zum zehnten Mal ein Konzert unter freiem Himmel statt, es 
steht unter dem Motto: „Rhapsodie in Air- Das Jubiläum“. Unser Diri-
gent Albert Maier hat aus den Programmen der Open-Air-Konzerte 
der letzten 20 Jahre die Highlights zusammengestellt. Neben den 
musikalischen Klängen ist für ein feuriges Rahmenprogramm und 
kulinarische Genüsse gesorgt. 
Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Die Ein-
trittskarten gibt es im Vorverkauf bei Edeka Strecker in Stegen und 
bei allen aktiven Musikern für 7,50 € und an der Abendkasse für 8,50 
€. 
Der Musikverein Eschbach e.V. hofft auf eine angenehme Sommer-
nacht. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Mehrzweck-
halle in Eschbach statt. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Samstag, 09. Juli 2022
Einlass 18:30 Uhr
Beginn  19:30 Uhr
Pfarrhof Eschbach

OPEN AIR KONZERT 
2022

RHAPSODIE IN AIR
DAS JUBILÄUM

Vorverkauf bei Edeka Strecker 
Stegen und allen aktiven 

Musikern:  7,50 €
Abendkasse: 8,50 €

stadtradeln.de/stegen   /buchenbach   /kirchzarten   /oberried  

Beim STADTRADELN gewinnen 
ALLE – wir, die Umwelt, das Klima!
Gleich anmelden und mitradeln!

Das Dreisamtal
ist dabei!
2. – 22. Juli 2022 Musikverein 

Eschbach
wird unterstützt durch 

Musikverein 
Eschbach

wird unterstützt durch 

Musikverein 
Eschbach

wird unterstützt durch 
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Neues Mitfahrangebot 
Jetzt geht’s los! Ab 1. Juli gibt’s Mit-Fahr-Punkte im Dreisamtal, 
St. Peter und St. Märgen 
Daumen raus halten war früher, heute stellt man sich an einen 
Mit-Fahr-Punkt und zeigt damit, dass man mitgenommen werden 
möchte. Dieses Mitfahrangebot wird in Deutschland bereits in vie-
len Gemeinden erfolgreich praktiziert. Ab 1. Juli gibt’s dies auch im 
Dreisamtal in den Gemeinden Buchenbach, Kirchzarten, Oberried, 
Stegen, St. Peter und St. Märgen. 
 
Die Mit-Fahr-Punkte in Stegen:
•	 Wittental: Bürgerhaus/Feuerwehr
•	 Wittental: Haltestelle Falken beidseitig
•	 Stegen: Friedhof beidseitig
•	 Stegen: Grundhansenhof (Haltestelle Reichlegasse)
•	 Stegen-Oberbirken: Heilerhof
•	 Eschbach: Hummelhof – alte Feuerwehrgarage
•	 Eschbach: Haltestelle Mitteltal beidseitig

Damit es gelingt brauchen wir viele, die sich beteiligen: entweder 
als Fahrer:innen, die Menschen mitnehmen und insbesondere auch 
als Mitfahrer:innen, die sich an die Mitfahrpunkte stellen und von 
dort mitgenommen werden. Denn es geht nicht nur um die Ver-
besserung der Mobilität durch Ergänzung des öffentlichen Nah-
verkehrs, sondern genauso um die Stärkung des Gemeinsinns, 
wenn gemeinsam eine Wegstrecke im Auto zurückgelegt wird. 
 
Wie funktioniert’s? 
Ganz einfach! Mit-Fahr-Punkte, das sind über 100 Haltestellenschil-
der, die in den nächsten Tagen und Wochen zwischen dem Notschrei 
und dem Thurner aufgestellt werden, gestaltet in einer einheitlichen 
Systematik – mal mit, mal ohne Bänkle. Wer an einem Mit-Fahr-Punkt 
wartet, zeigt, dass er/sie mitgenommen werden möchte. 
 
Als Mitfahrer:in: 
•	 An den Mitfahrpunkt stellen und warten bis ein Auto anhält, Fahrt-

ziel klären und einsteigen. 
•	 Hier ist keinerlei Registrierung notwendig. 
 
Als Fahrer:in im „Mit-Nehm-Auto“: 
•	 Um etwas Sicherheit zu gewährleisten, ist eine Registrierung der 

Fahrer:innen bei den Gemeinden erwünscht. Den Antrag dazu 
gibt‘s unter www.Mit-Nehm-Auto.de 

•	 Ausgefüllte Anmeldezettel einfach an die (eigene) Gemeinde schi-
cken oder im Rathaus vorbeibringen. Der „Mit-Nehm-Auto“-Auf-
kleber wird dann automatisch zugeschickt. 

•	 Aufkleber gut sichtbar auf der Beifahrerseite an die Windschutz-
scheibe kleben (oder ins Auto legen) und losfahren. 

•	 Am Mit-Fahr-Punkt bei Bedarf anhalten und klären, ob das Fahrt-
ziel zusammenpasst. 

•	 Mitfahrende einsteigen lassen und am vereinbarten Fahrtziel wie-
der aussteigen lassen. 

 
Selbstverständlich ist es nicht verpflichtend, dass man als registrier-
ter Fahrer immer am Mit-Fahr-Punkt anhalten muss, genauso wenig 
braucht der Fahrer Umwege fahren. Jeder ist in seiner Entscheidung 
frei, jemanden mitzunehmen oder nicht. Die gilt ebenso für die Mit-
fahrenden. Auch versicherungsrechtlich gibt es keine Probleme. Alle 
Mitfahrenden sind über die Haftpflichtversicherung des Fahrers ver-
sichert. 
Weitere Infos, die Haltestellen und die Möglichkeit zur Anmel-
dung gibt’s ab 01.06.22 unter www.Mit-Fahr-Punkt.de. 
Sie haben also den ganzen Juni Zeit sich anzumelden, die richtigen 
Mit-Fahr-Punkte für sich auszukundschaften, damit wir dann am 01. 
Juli mit vielen Fahrer:innen und Mitfahrer:innen richtig durchstarten 
können.

Die Mit-Fahr-Punkte funktionieren nur, wenn sich möglichst vie-
le beteiligen! Je mehr mitmachen, desto schneller sind wir per 
Mit-Fahr-Punkt unterwegs! Seien Sie dabei und machen Sie Wer-
bung im Bekannten- und Freundeskreis. 
 
Ihre Denkgruppe Mobilität im Dreisamtal 

Amtsblatt im Abonnement per E-Mail 
Sie können sich wie bereits mehrfach veröffentlicht unter 
www.stegen.de, „Aktuelles“ – „Mitteilungsblatt per E-Mail“ mit Ihrer 
E-Mail-Adresse registrieren. Sie erhalten dann jede Woche nach Er-
scheinen unseres Amtsblattes eine Nachricht mit einer Verlinkung 
auf unser aktuelles Amtsblatt im Internet. So verpassen Sie künftig 
keine Ausgabe mehr und sind stets über Aktuelles in der Gemeinde 
informiert. 

Bereits mehr als 280 Abonnenten haben sich für unseren „Amts-
blatt-Newsletter“ entschieden. 
Ihre Ansprechpartnerin: Frau Diane Schweizer, Tel. 3969-0 
 

Altersjubilare im Juli 
  
am 14.07. feiert Herr Klaus Kiesel den 75. Geburtstag, 
am 20.07. feiert Herr Stefan Schuler den 85. Geburtstag, 
am 21.07. feiert Herr Wilhelm Anz den 80. Geburtstag, 
am 27.07. feiert Herr Bertram Karthaeuser den 75. Geburtstag, 
am 30.07. feiert Herr Gerhard Hoffmann den 90. Geburtstag. 
  
Den Altersjubilaren gilt der besondere Glückwunsch der Gemein-
de. Möge Ihnen ein recht langer und glücklicher Lebensabend 
beschieden sein. 

AUS DEM RATHAUS

Unser Rathaus steht Ihnen zur Verfügung
Bitte vereinbaren Sie telefonisch vorab einen Termin. 
Sie erreichen uns unter: 

Fränzi Kleeb Bürgermeisterin 3969-20 

Diane Schweizer Vorzimmer Bürgermeisterin 3969-0 

Georg Link Hauptamt 3969-23 

Hildegard Eberle Standesamt 3969-33 

Andreas Hilzinger Bauamt 3969-34 

Thomas Ketterer Bauamt 3969-39 

Tanja Schmidt Liegenschaften 3969-22 

Louisa Würmle Ordnungsamt/Flüchtlinge 3969-36 

Lena Raißer Bürgerbüro 3969-38 

Sonja Kürner Bürgerbüro 3969-32 

Daniel Jenne Rechnungsamt 3969-43 

Anja Rießle Steuern u. Abgaben 3969-45 

Erika Rombach Gemeindekasse 3969-42 

Jessica Saum Gemeindekasse 3969-37 

Andreas Hummel Kinder- und Jugendbüro 3969-58 
 
Unsere Öffnungszeiten sind wie folgt:  
Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr und 
dienstags zusätzlich von 14.00 bis 17.30 Uhr. 
Johannes Schweizer Ortsverwaltung Eschbach Tel. 61524 
(Sprechzeiten: Mo., 15.00-16.30 Uhr und 
Do., 18.00-20.00 Uhr, 
E-Mail: ov.eschbach@t-online.de) 
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Sanierung der Jägerstraße (4. Bauabschnitt) 
Der vierte und letzte Bauabschnitt wird voraussichtlich Mitte Juli 
2022 beginnen. Von der Baumaßnahme direkt betroffen ist die Jä-
gerstraße, welche saniert und umgebaut wird, ähnlich der Weiler-
straße. Die Andreasstraße ist indirekt betroffen, und dient der Ver-
kehrsumleitung. 
Wir freuen uns, dass die Firma Peter Hoch Pflaster- und Straßenbau 
GmbH + Co KG aus Freiburg für die nächsten Monate in der Gemein-
de Stegen tätig sein wird. Die Firma Peter Hoch Pflaster- und Straßen-
bau GmbH + Co KG hat bereits im zweiten Bauabschnitt (2014/2015) 
gute Arbeiten in Stegen geleistet. 
Wir bitten um Ihr Verständnis. Ihr Ansprechpartner: Herr Ketterer, 
Bauamt, Tel. 3969-39. 

Öffentliche  
Bekanntmachung des 
Gutachterausschusses 
Breisgau-Nord  
Hochschwarzwald
Nach § 193 Abs. 5 und § 196 Baugesetzbuch (BauGB) in der gel-
tenden Fassung i.V.m. dem § 12 der Gutachterausschussverord-
nung Baden-Württemberg vom 11.Dezember 1989 in der Fassung 
vom 26.September 2017 zuletzt geändert durch Verordnung am 
21.Dezember 2021 und § 5c der Bodenrichtwertleitlinie 2022 der 
Finanzverwaltung wurden vom Gutachterausschuss Breisgau-Nord 
Hochschwarzwald folgende zonalen Bodenrichtwerte/ Bodenricht-
wertgrundstücke für Grundstücke im Gebiet des Gutachteraus-
schusses Breisgau-Nord Hochschwarzwald zum Stichtag 01.Januar 
2022 ermittelt.

Bodenrichtwerte vom 01.01.2022
Anlass der Bodenrichtwertermittlung zum 01.01.2022 ist die Grund-
steuerreform. Die Bodenrichtwerte werden für die Hauptfeststellung 
zum 01.01.2022 für die Grundsteuererhebung ab dem Jahr 2025 be-
nötigt.

Die vom Gutachterausschuss abgeleiteten zonalen Bodenrichtwerte 
für baureifes Land wurden entsprechend den Bestimmungen des § 
196 Abs.1 Baugesetzbuch (BauGB), der Richtlinie zur Ermittlung von 
Bodenrichtwerten (BRW-RL vom 11. Februar 2011), der Gutachter-
ausschussverordnung für Baden-Württemberg und der Immobilien-
wertermittlungsverordnung ermittelt.

Die zonalen Bodenrichtwertangaben in Euro/m² für baureifes Land 
der Wohngebiete (W), Mischgebiete (M), Gewerbe- und Industriege-
biete (GE / GI) und Sondergebiet (SO) enthalten die Erschließungs-
kosten (ebf ). Hierbei ist berücksichtigt, dass sich die Erschließungs-
kosten örtlich sehr unterschiedlich darstellen.

Die in den Bodenrichtwertkarten mit „W“ bezeichneten Bodenricht-
werte beziehen sich sowohl auf baureife Wohngebiete als auch auf 
baureife Mischgebiete, sofern die Mischgebiete nicht separat ausge-
wiesen sind.

Die zonalen Bodenrichtwertgrundstücke geben in Kurzform den 
Bodenwert eines baureifen Grundstückes innerhalb der jeweiligen 
Bodenrichtwertzone mit der Art der baulichen Nutzung (W / M / GE 
/ GI / SO) und der im Regelfall in der Örtlichkeit vorhandenen Bebau-
ung bezogen auf die Geschossigkeit (I-, II-, III-, IV-geschossig) an. Die 
Ausweisung „bebaute Flächen im Außenbereich“ bezieht sich auf 
bebaute Wohnbaugrundstücke, die planungsrechtlich im Außenbe-
reich liegen.

Hinweis: Die zonalen Bodenrichtwerte beziehen sich nicht auf 
Grundstücke, die aufgrund von Sonderregelungen durch die aktive 
Baulandpolitik der Gemeinden oder durch Bauträger/private Bau-
herrengemeinschaften beeinflusst werden!

Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des § 15ff Immobilien-
wertermittlungsverordnung (ImmowertV) 2021 und den Boden-

richtwertleitlinien 2022 der Finanzverwaltung kann der Bodenwert 
eines Grundstückes um bis zu +/- 30 % des ermittelnden Boden-
richtwertes abweichen.

Die Bodenrichtwert – Zonenbildung der baureifen Wohn-, Misch-, 
Gewerbe-, Industrie- und Sondergebiete erfolgte aus den jeweili-
gen Flächennutzungsplänen, teils aus den Bebauungsplänen und 
städtebaulichen Satzungen, sowie aus Luftbildern und sachverstän-
digem Ermessen nach Besichtigungen vor Ort. Die Abgrenzung er-
folgte möglichst flurstücksgenau.

Hinweis: Die Abgrenzung der Bodenrichtwertzonen sowie die 
Festsetzung der Höhe der Bodenrichtwerte und der Beschreibung 
der Bodenrichtwertgrundstücke begründen keine Ansprüche zum 
Beispiel gegenüber den Trägern der Bauleitplanung, Baugenehmi-
gungsbehörden oder Landwirtschaftsbehörden.
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Außenbereich“ bezieht sich auf bebaute Wohnbaugrundstücke, die planungsrechtlich im 
Außenbereich liegen. 
 
Hinweis: Die zonalen Bodenrichtwerte beziehen sich nicht auf Grundstücke, die aufgrund von 
Sonderregelungen durch die aktive Baulandpolitik der Gemeinden oder durch 
Bauträger/private Bauherrengemeinschaften beeinflusst werden!  
 
Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des § 15ff Immobilienwertermittlungsverordnung 
(ImmowertV) 2021 und den Bodenrichtwertleitlinien 2022 der Finanzverwaltung kann der 
Bodenwert eines Grundstückes um bis zu +/- 30 % des ermittelnden Bodenrichtwertes 
abweichen. 
 
 

 
 
Die Bodenrichtwert – Zonenbildung der baureifen Wohn-, Misch-, Gewerbe-, Industrie- und 
Sondergebiete erfolgte aus den jeweiligen Flächennutzungsplänen, teils aus den 
Bebauungsplänen und städtebaulichen Satzungen, sowie aus Luftbildern und 
sachverständigem Ermessen nach Besichtigungen vor Ort. Die Abgrenzung erfolgte möglichst 
flurstücksgenau. 
  
Hinweis: Die Abgrenzung der Bodenrichtwertzonen sowie die Festsetzung der Höhe der 
Bodenrichtwerte und der Beschreibung der Bodenrichtwertgrundstücke begründen keine  
Ansprüche zum Beispiel gegenüber den Trägern der Bauleitplanung, 
Baugenehmigungsbehörden oder Landwirtschaftsbehörden. 
 

   
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Einzelfallbezogene Grundstücksbesonderheiten:  
 
Die zonalen Bodenrichtwerte sind bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche eines 
Grundstückes mit den dargestellten Grundstücksmerkmalen (Bodenrichtwertgrundstücke). Da 
die zonalen Bodenrichtwerte nur durchschnittliche Lagewerte des Bodens für eine Mehrheit 
von Grundstücken innerhalb eines abgegrenzten Gebietes (Bodenrichtwertzone) mit im 
Wesentlichen gleichen Nutzungs- und Wertverhältnissen darstellen, kann der Bodenwert eines 
einzelnen Grundstückes je nach Beschaffenheit (Lage, Zuschnitt, Größe, bauliche 
Ausnutzbarkeit, Erschließungszustand, Zuwegung, eventuell vorhandene bauplanungs-
rechtliche Festsetzungen, geologische Baugrundsituationen, geogene Belastungen, Altlasten, 
Denkmalschutz, Hochwassergefahrengebiete, Grundwasserverhältnisse, Bewirtschaftbarkeit, 
besondere geografische und topografische Gegebenheiten oder Ähnlichem) in der Regel um 
30 % nach oben oder unten abweichen. Der Bodenwert des einzelnen Grundstückes ist im 
Bedarfsfall durch ein gebührenpflichtiges Verkehrswertgutachten zu ermitteln. 
 
Die zonalen Bodenrichtwerte sind, soweit vorhanden, von unbebauten Baugrundstücken und 
nach Erfahrungen auf dem öffentlichen Grundstücksmarkt als Bodenpreise abgeleitet, wie sie 
sich ohne Berücksichtigung ungewöhnlicher oder persönlicher Verhältnisse ergeben. Sie 
beziehen sich auf unbebaute Grundstücke mit den gebietstypischen Eigenschaften der 
jeweiligen Bodenrichtwertzonen. Bei bebauten Grundstücken ist der Bodenrichtwert ermittelt 
worden, der sich ergeben würde, wenn der Boden unbebaut wäre. Die zonalen 
Bodenrichtwerte enthalten keine Wertanteile für Gebäude, Aufwuchs (ausgenommen hiervon 
sind als Weingarten/Rebland und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke), bauliche und 
sonstige Anlagen. Die zonalen Bodenrichtwerte beziehen sich auf einen unbedenklichen 
Zustand des Grund und Bodens (z.B. hinsichtlich geologische Baugrundsituationen, geogene 
Belastungen, Altlasten, Denkmalschutz, Hochwassergefahrengebiete, 
Grundwasserverhältnisse oder Ähnlichem). 
 
In den einzelnen Gemeinden ist zu beachten, dass vor Ort sehr unterschiedliche 
Erschließungssituationen (Wasser, Abwasser, Straßen-/Wegezufahrten, etc) bestehen 
können. Bezogen auf den Einzelfall sind diese besonderen Gegebenheiten in der 
Verkehrswertermittlung zu berücksichtigen.  
 
 
Land- und forstwirtschaftliche Hofstellen und Wohnbebauung im Außenbereich: 
 
Die Bodenrichtwerte bei als Weingarten/Rebland und forstwirtschaftlich genutzten 
Grundstücken beinhalten den Aufwuchs (Bodenwertanteil mit Aufwuchs). 
 
Bebaute land- und forstwirtschaftlich genutzte Hofstellen können abweichende Bodenwerte 

14.06.2022

Gemeinde: Stegen
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Einzelfallbezogene Grundstücksbesonderheiten:
Die zonalen Bodenrichtwerte sind bezogen auf den Quadratmeter 
Grundstücksfläche eines Grundstückes mit den dargestellten Grund-
stücksmerkmalen (Bodenrichtwertgrundstücke). Da die zonalen Bo-
denrichtwerte nur durchschnittliche Lagewerte des Bodens für eine 
Mehrheit von Grundstücken innerhalb eines abgegrenzten Gebietes 
(Bodenrichtwertzone) mit im Wesentlichen gleichen Nutzungs- und 
Wertverhältnissen darstellen, kann der Bodenwert eines einzelnen 
Grundstückes je nach Beschaffenheit (Lage, Zuschnitt, Größe, bauliche 
Ausnutzbarkeit, Erschließungszustand, Zuwegung, eventuell vorhan-
dene bauplanungsrechtliche Festsetzungen, geologische Baugrund-
situationen, geogene Belastungen, Altlasten, Denkmalschutz, Hoch-
wassergefahrengebiete, Grundwasserverhältnisse, Bewirtschaftbarkeit, 
besondere geografische und topografische Gegebenheiten oder Ähn-
lichem) in der Regel um 30 % nach oben oder unten abweichen. Der 
Bodenwert des einzelnen Grundstückes ist im Bedarfsfall durch ein ge-
bührenpflichtiges Verkehrswertgutachten zu ermitteln.

Die zonalen Bodenrichtwerte sind, soweit vorhanden, von unbebauten 
Baugrundstücken und nach Erfahrungen auf dem öffentlichen Grund-
stücksmarkt als Bodenpreise abgeleitet, wie sie sich ohne Berücksich-
tigung ungewöhnlicher oder persönlicher Verhältnisse ergeben. Sie 
beziehen sich auf unbebaute Grundstücke mit den gebietstypischen Ei-
genschaften der jeweiligen Bodenrichtwertzonen. Bei bebauten Grund-
stücken ist der Bodenrichtwert ermittelt worden, der sich ergeben 
würde, wenn der Boden unbebaut wäre. Die zonalen Bodenrichtwerte 
enthalten keine Wertanteile für Gebäude, Aufwuchs (ausgenommen 
hiervon sind als Weingarten/Rebland und forstwirtschaftlich genutzte 
Grundstücke), bauliche und sonstige Anlagen. Die zonalen Bodenricht-
werte beziehen sich auf einen unbedenklichen Zustand des Grund und 
Bodens (z.B. hinsichtlich geologische Baugrundsituationen, geogene 
Belastungen, Altlasten, Denkmalschutz, Hochwassergefahrengebiete, 
Grundwasserverhältnisse oder Ähnlichem).

In den einzelnen Gemeinden ist zu beachten, dass vor Ort sehr unter-
schiedliche Erschließungssituationen (Wasser, Abwasser, Straßen-/
Wegezufahrten, etc) bestehen können. Bezogen auf den Einzelfall 
sind diese besonderen Gegebenheiten in der Verkehrswertermitt-
lung zu berücksichtigen.

Land- und forstwirtschaftliche Hofstellen und Wohnbebauung 
im Außenbereich:
Die Bodenrichtwerte bei als Weingarten/Rebland und forstwirt-
schaftlich genutzten Grundstücken beinhalten den Aufwuchs (Bo-
denwertanteil mit Aufwuchs).

Bebaute land- und forstwirtschaftlich genutzte Hofstellen können 
abweichende Bodenwerte haben. Da diese oftmals eine sehr große 
Fläche aufweisen, kann bei der Ermittlung des Bodenwertes für die 
zur Wohnnutzung dienenden Grundstücksflächen als Flächengrö-
ße, nach den Bodenrichtwertleitlinien 2022 der Finanzverwaltung, 
in der Regel bis zum 5-fachen der überbauten Wohnbaufläche (z.B. 
Wohnhaus, Leibgeding, Ferienhaus) angenommen werden. In der 
Regel wird hier nicht die gesamte land- oder forstwirtschaftliche 
Hofstelle zur Ermittlung des Bodenrichtwertes angesetzt. Dieses gilt 
im Bedarfsfall auch für sonstige übergroße Grundstücke mit Wohn-
bebauung im Außenbereich. Diese Bodenwerte können im Bedarfs-
fall durch eine gebührenpflichtige Bodenwertermittlung des Gut-
achterausschusses festgestellt werden.

Land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen in der Nähe von be-
bauten Ortsrandlagen und für öffentliche Straßen- / Wegebaumaß-
nahmen (oder sonstige Sonderbaumaßnahmen) können vereinzelt 
auch höhere Kaufpreise aufweisen.

Sonderbauflächen, Bauerwartungsland, Rohbauland:
Aufgrund den besonderen rechtlichen Gegebenheiten sowie den 
tatsächlichen oder künftigen Nutzungsverhältnissen unterschied-
lichster Art hat der Gutachterausschuss keine Bodenrichtwerte für 
baureife Sonderbauflächen des Gemeinbedarfs und für werdendes 
Bauland (Bauerwartungsland, Rohbauland) ermittelt (z.B. insbeson-
dere wegen den unsicheren Entwicklungszeiten zu baureifem Land). 
Die Bodenwerte für derartige Bauflächen können im Bedarfsfall nur 
durch gebührenpflichtige Verkehrswertgutachten ermittelt werden.

Hinweise:
Die zonalen Bodenrichtwerte haben keine bindende Wirkung.
Die der zonalen Bodenrichtwerttabelle beigefügten Bodenricht-
wertzonen-Übersichtskarten der Mitgliedsgemeinden sind Bestand-
teil der Bodenrichtwertermittlungen und sollten bei Bedarf bei der 
Bodenrichtwertzuordnung eingesehen werden.
Die zonalen Bodenrichtwerte und die Bodenrichtwertzonen-Über-
sichtskarten liegen in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses 
Breisgau-Nord Hochschwarzwald, Hauptstraße 24, 79199 Kirchzar-
ten zur Einsichtnahme während der üblichen Öffnungszeiten aus, 
bzw. sind im Internet unter www.gutachterausschuss-bnh.de und 
www.grundsteuer-bw.de kostenfrei abrufbar.

Kirchzarten, den 14. Juni 2022
gez. Werner Widmann
Vorsitzender des Gutachterausschusses
Auf den Anschlag an der Verkündungstafel des Rathauses wird ver-
wiesen.
 
 

Abschläge für die Wasser- und  
Abwassergebühren 
Wir weisen auf die zum 01.07.2022 fälligen Wasser- und Ab-
wassergebühren hin. Die Höhe des Abschlags können Sie aus 
Ihrer Jahresendabrechnung 2021 entnehmen. 
Wir empfehlen Ihnen, am SEPA-Lastschrifteinzugsverfah-
ren teilzunehmen. 
- Beträge werden nur zum Fälligkeitstermin abgebucht, 
- es entstehen keine  Mahngebühren und Säumniszuschläge, 
- eventuelle Rückerstattungen können schneller überwiesen 

werden, 
- jederzeit widerrufbar 
Bei allen Zahlungspflichtigen, die bereits am 
SEPA-Lastschrifteinzug teilnehmen, wird die Abgabenschuld 
zum Fälligkeitstermin abgebucht. Falls Sie uns kein SEPA Last-
schriftmandat erteilt haben bitten wir Sie, die Abschlagszah-
lung unter Angabe des Buchungszeichens rechtzeitig zur Fäl-
ligkeit zu überweisen. 
Es werden keine gesonderten Abschlagsanforderungen ver-
sandt. Ihre Ansprechpartnerin: Frau Rießle, Tel.Nr. 396945 

 
 

Erfüllung der gesetzlichen Meldepflicht 
Nach § 17 des Bundesmeldegesetzes hat sich jeder, der eine Wohnung 
bezieht innerhalb von zwei Wochen bei der zuständigen Meldebehör-
de anzumelden. Dies gilt auch bei Ortsumzug innerhalb der Gemeinde 
und für Personen, die einen Nebenwohnsitz begründen. In diesen Fäl-
len bringen Sie bitte eine Wohnungsgeberbestätigung mit. 
Wer ins Ausland verzieht, hat sich innerhalb zwei Wochen nach dem 
Auszug bei der Meldebehörde abzumelden. 
In allen Fällen ist der Personalausweis/Reisepass vorzulegen. 
Wir machen darauf aufmerksam, dass die Nichterfüllung der gesetz-
lichen Meldepflicht eine Ordnungswidrigkeit darstellt, die mit einer 
Geldbuße geahndet werden kann. Wir bitten daher, die Meldepflicht 
zu beachten und die Gemeinde bei der Durchführung des Meldege-
setzes zu unterstützen. 
Ihre Ansprechpartnerin Frau Raißer, Zimmer 17, Tel. 3969-38 oder 
Frau Kürner, Zimmer 16, Tel. 3969-32. 

 

Fundsachen 
Folgende Fundsachen wurden im Rathaus Stegen, Fundbüro, Zim-
mer 17, Frau Raißer, Tel. 3969-38, abgegeben:
•	 5 Schlüssel mit Katzenanhänger, Fundort: Spielplatz Stegen bei 

der Kageneckhalle
•	 Herrenbrille, Farbe: schwarz, Fundort: Hintereschbach, Stegen
•	 verschiedene Armbänder, Ohrringe, Ringe und Halsketten in einer 

kleinen Plastiktüte, Fundort: vor dem Rathaus
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Sargträger gesucht 
Die Gemeindeverwaltung sucht Personen, die bei Bestattungen 
hauptsächlich im Ortsteil Stegen, die Tätigkeiten des/der Sargträ-
gers/trägerin ausüben. Der Zeitaufwand bei ca. 20 Bestattungen im 
Jahr beträgt für eine Bestattung ungefähr 1-1,5 Stunden und wird 
entsprechend entlohnt. Nähere Informationen erhalten Sie bei der 
Gemeindeverwaltung, Frau Würmle, Tel. 3969-36. 
 
 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

WieDerEinstieg gelingt - Arbeitsagentur für 
Arbeit Freiburg
Viele Frauen in der Region gehen keiner bezahlten Arbeit nach, 
obwohl sie das gerne tun würden. Um das zu ändern, richtet die 
Agentur für Arbeit Freiburg am Mittwoch, dem 13. Juli, im Berufsin-
formationszentrum und in einer Online-Veranstaltung den Themen-
tag „WieDerEinstieg gelingt“ aus. In Kurzberatungen informiert Julia 
Brandt von 8.30 bis 12.30 Uhr interessierte Frauen und Männer, wel-
che Schritte auf dem Weg zum erfolgreichen Wiedereinstieg nach 
der Familienzeit hilfreich sind. Von 9.00 bis 10.30 Uhr informieren Je-
nnifer Wehrle und Annette Köth in einer Informationsveranstaltung 
über alles Wissenswerte rund um das Thema Rückkehr ins Berufsle-
ben. Eine Anmeldung ist jeweils nicht erforderlich. 

Online Veranstaltung
Um 16.00 Uhr informieren Judy Fleischer und Fabian Martin in einer 
Online-Veranstaltung zum selben Thema wie am Vormittag. Die Zu-
gangsdaten gibt es nach Anmeldung per E-Mail an Oberrhein.BBiE@
arbeitsagentur.de. Die Teilnahme an allen Angeboten ist kostenlos. Mit 
Informationen, Rat und bei Bedarf auch finanzieller Unterstützung rich-
ten sie sich in erster Linie an Beschäftigte und Wiedereinsteigende. 
 
 

KLIMASCHUTZ IN STEGEN

Klimaangst 
„Klimaangst“ ist ein recht neuer Begriff, der als popkultureller Trend 
(Grist Magazin 2019) Einzug in den allgemeinen Sprachgebrauch 
genommen hat. Eine 2021 publizierte Studie von jungen Mensch 
zwischen 15-25 Jahren, aus 10 verschiedenen Ländern, zeigte, dass 
60% der Befragten „sehr“ bzw. „extrem“ besorgt hinsichtlich des Kli-
mawandels sind. Dabei ist die Klimaangst nichts Pathologisches und 
keine psychiatrische Diagnose. Es ist für viele junge Menschen, die 
sich selbst „die letzte Generation“ nennen, eine Reaktion auf die re-
ale Bedrohung durch die Klimakrise. Sie üben zivilen Ungehorsam, 
beispielsweise in Form von Straßenblockaden, Verteilung von con-
tainerten Lebensmitteln oder der Blockade von Wäldern oder Ölpi-
pelines. Sie sehen darin ein legitimes Mittel Entscheidungsträgern in 
Politik und Kommunen zum Umdenken und vor allen Dingen zum 
Handeln zu bewegen. Aktivist*innen sind angesichts der Dringlich-
keit für Klimaschutz bereit, rechtliche Konsequenzen für ihr Tun zu 
tragen, notfalls nehmen sie Geldstrafen oder Gefängnisaufenthalte 
in Kauf. Protestierende berichten, dass sie natürlich bei einer Stra-
ßenblockade Angst hätten, wenn die Ampel auf Grün springt – aber 
die Angst vor den Folgen der Klimakrise sei größer.
Ja, Straßenblockaden nerven, wenn man dringend zur Arbeit muss. 
Ja, angeklebte Hände auf Asphalt erzeugen unwillkürlich ein Kopf-
schütteln. Und doch steckt da vielleicht mehr dahinter, warum junge 
Menschen verzweifelt versuchen eine Gesellschaft und eine Politik 
wachzurütteln, weil kaum mehr Zeit bleibt, die Krise zu lösen. Versu-
chen wir bei der nächsten Polizeimeldung ein bisschen nachdenkli-
cher und milder im Urteil zu sein... .
www.klimaschutz-stegen.de, info@klimaschutz-stegen.de
Ansprechpartnerin: Regina Frey, regina.frey@web.de 

SCHULE/ KINDERGARTEN

Kindergarten Eschbach

 

Kindersachenmarkt 
Halle Stegen-ESCHBACH 

Sonntag, 17.07.2022 
Verkauf von 13.00 – 15.00 Uhr 

Tischreservierung 
10 Euro + Kuchen 

polarfuchs2022@gmx.de 
Angeboten werden Kleidung, Spielsachen, alles 

rund ums Kind. 
Kaffee u. Kuchen - auch zum Mitnehmen! 

 
 

Bildungs- und Beratungszentrum  
für Hörgeschädigte
Das traditionelle Sommerfest des BBZ Stegen findet nach langer 
Pause wieder statt! 

Am Sonntag, 10.07.2022 werden zwischen 11.00 Uhr und 17.00 
Uhr auf dem gesamten Campus des BBZ Stegen (Erwin-Kern-Str. 
1-3, 79252 Stegen, www.bbzstegen.de) zahlreiche Attraktionen, 
Spielangebote, Möglichkeiten zum Austausch, eine buntes Rahmen-

 

Sommerfest im BBZ Stegen 

Sonntag, 10. Juli 2022 

11.00 Uhr – 17.00 Uhr 
   

 Alle sind herzlich willkommen! 
 Eintritt frei. 

 
 
 
 
  
 
  BBZ Stegen 
   Staatliches Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Internat 
   Förderschwerpunkt Hören 
   Erwin-Kern-Str. 1-3   79252 Stegen   www.bbzstegen.de 
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programm sowie diverse Infostände angeboten. Die Besucherinnen 
und Besucher können sich ausführlich über die Einrichtung und ihre 
vielfältigen Bildungsangebote informieren. Für das leibliche Wohl ist 
bestens gesorgt. Die Schulgemeinschaft des BBZ Stegen freut sich 
auf zahlreiche Gäste. 
 
 

Jugendmusikschule  
Dreisamtal

Einladung Instrumentenberatung 
Die Jugendmusikschule Dreisamtal e.V. lädt ein zur Instrumentenbe-
ratung am Samstag, 2. Juli 2022 von 10.00 - 12.00 Uhr im Schul-
zentrum Dreisamtal, Giersbergstr. 33, 79199 Kirchzarten für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene. 
An diesem Tag können z.B. Klavier, Keyboard, Saiten- und Zupfinst-
rumente wie Geige, Bratsche, Cello, Gitarre, Harfe, außerdem Schlag-
zeug und Gesang bei der Fachlehrkraft ausprobiert werden. Für die 
Blasinstrumente Saxophon, Klarinette, Querflöte, Trompete, Bariton 
u.a. gibt es die Möglichkeit, direkt am Instrument auszuprobieren 
oder das Spielgefühl über „Try out boxen“, das sind Mundstücke aus 
Plastik zum einmaligen Gebrauch, die anschließend gereinigt und 
desinfiziert werden, kennenzulernen. 
Das Wichtigste ist aber: Sie bekommen fachkundige Beratung zum Fin-
den des passenden Instruments für Ihr Kind durch erfahrene Instrumen-
talpädagogen. So kommen persönliche Neigung und individuelle maß-
geschneiderte Beratung zusammen und erleichtern die „richtige“ Wahl.
Die Instrumentenberatung ist auch ideal für alle, die schon Instru-
mente kennengelernt haben und jetzt noch zwischen zwei oder 
mehreren Instrumenten schwanken. An diesem Tag können noch 
einmal die Wunschinstrumente verglichen werden, damit dann die 
endgültige Entscheidung leichter fällt. 
Wir freuen uns auf Sie! 
Ihre Jugendmusikschule Dreisamtal e.V. 
 
 

Klimaschutz spart Geld und Zeit
Am Donnerstag, den 30. Juni 2022 wird sich die gesamte Real-
schule am Giersberg mit dem Thema „Klimaschutz“ beschäf-
tigen. Dies wird im Unterricht und auch bei Aktionen außerhalb 
des Unterrichts geschehen. Die Idee und Konzeption für diesen Tag 
kommt aus der Schüler-Klimaschutz-AG, die sich schon seit zwei Jah-
ren intensiv mit diesem Thema auseinandersetzt. Der „Klimaschutz-
tag“ endet am Abend mit einem interessanten und sehr aktuellen 
Vortrag, zu dem die Realschule alle interessierten Bürgerinnen und 
Bürger ganz herzlich einlädt.
Der Vortrag mit dem Thema „Klimaschutz spart Geld und Zeit“ be-
ginnt in der Aula des Schulzentrums Dreisamtal am Donnerstag, 
den 30.06.2022 um 19.00 Uhr. Referent ist Prof Dr. Rainer Grieß-
hammer. Er ist Honorarprofessor für nachhaltige Produkte an der 
Universität Freiburg, Bestsellerautor und war bis 2019 langjähriger 
Geschäftsführer des Öko-Instituts. In seinem Vortrag zeigt er Hand-
lungsmöglichkeiten einzelner Bürger in ihren jeweiligen Rollen auf: 
beim Konsum, bei der Arbeit, im Verein, in Initiativen, als Mieter oder 
Hauseigentümer, als Autofahrer oder Radfahrer. An konkreten Bei-
spielen aus den Bereichen Wohnen, Mobilität und Ernährung wird 
gezeigt, dass privater Klimaschutz Geld und Zeit spart und ohne 
Komfortverzicht möglich ist!

 

VEREINSNACHRICHTEN

Landfrauenverein Kirchzarten-Stegen
Tagesausflug zur Landesgartenschau in Neuenburg am Land-
Frauentag 
Da es nun endlich wieder möglich ist Ausflüge zu machen, möchten 
wir dies zum Anlass nehmen und einen Tagesausflug auf die Beine 
stellen. 

Treffpunkt Kirchzarten am Bahnhof: 09.15 Uhr, Abfahrt Kirchzarten: 
09.30 Uhr, Treffpunkt Stegen am Dorfplatz: 09.30 Uhr, Abfahrt Ste-
gen: 09.45 Uhr. 
12.45 Uhr - 14.15 Uhr LandFrauenprogramm auf der großen Bühne. 
Am Stand der LandFrauen gibt es Kaffee, Kuchen und Sekt. Rück-
fahrt: 16.30 Uhr in Neuenburg, Kosten: 39,00 EUR werden direkt beim 
Busfahrer bezahlt. 
Anmeldung direkt bei Hummel: Tel. 4225 oder per E-Mail info@au-
to-hummel.de mit Angabe des Zustiegs bis spätestens 05.07.2022. 

 

Miteinander Stegen e.V.

Öffnungszeiten des Netzwerkbüros  Das Netzwerkbüro von Mitei-
nander Stegen e.V. am Dorfplatz 1 ist Montag und Freitag von 9.00 
– 11.00 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 9.00 – 12.00 Uhr besetzt. 
Es besteht die Möglichkeit, außerhalb dieser Zeiten einen Termin zu 
vereinbaren. Telefonisch ist das Netzwerkbüro unter 908206 oder 
per Email unter netzwerk@miteinander-stegen.de erreichbar. 
 
Backhäusle für Alle 
Bevor wir mit dem Bau des Backhäusles starten, möchten wir alle, die 
Interesse am Backhäusle haben, zu einem Treffen am 7. Juli 2022 um 
19.00 Uhr ins Haus der Vereine im Gewerbepark in Stegen einladen. 
Es soll ein reger Austausch werden, jeder kann seine Ideen und Vor-
stellungen einbringen. Auch die endgültige Bauplanung und -aus-
führung ist noch nicht festgelegt. Deshalb freuen wir uns besonders 
über die Teilnahme von Handwerkern, die uns mit ihrem Fachwissen 
gerne unterstützen. Bei Fragen können Sie sich ans Netzwerkbüro 
von Miteinander Stegen e.V., Tel. 908206 oder netzwerk@miteinan-
der-stegen.de wenden. 
Wir freuen uns auf Sie! 
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Judoclub Stegen

Vortrag der Polizei zum Thema „Sexualisierte Gewalt im öf-
fentlichen Raum“ 
Am Freitag, dem 15. Juli 2022, findet in der Kageneckhalle 
um 20.00 Uhr ein Vortrag des Polizeipräsidiums Freiburg aus 
der Reihe „Sicherheit im öffentlichen Raum“ statt. Der Vertreter 
des Referats Prävention wird über „Sexualisierte Gewalt im öf-
fentlichen Raum“ sprechen und Hinweise und Empfehlungen 
geben, um Gefahren zu erkennen und sich davor zu schützen. 
Der Vortrag richtet sich an Erwachsene, die Teilnahme ist kos-
tenlos und es ist keine Anmeldung notwendig. Veranstalter: JC 
Stegen und Polizeipräsidium Freiburg. 

 
 

Sportverein Eschbach 1967

Trainigsfleiß wird bei der Jugend des Sportvereins Eschbach 
1967/ Ringen besonders belohnt 
Gleich drei junge Sportler der Abteilung Jugendringen, wurden für 
ihren fleißigen Trainingsbesuch belohnt. Sara Steigemann, Nora 
Benitz und Jan Schuler durften gemeinsam mit ihrem Trainer Johan-
nes Scherer nach Ludwigsburg fahren, um das Mega – Event, „The 
last Fight“ mit dem Weltmeister und Olympia – Medaillen – Gewin-
ner Frank Stäbler, zu besuchen. Frank Stäbler feierte seinen letzten 
Kampf auf der Ringermatte und hatte dazu die deutsche Ringer - Na-
tionalmannschaft und eine Weltauswahl gespickt mit Weltmeistern 
und Olympiasiegern nach Ludwigburg eingeladen. Höhepunkt des 
Abends war „The last Fight “ von Fränky Stäbler gegen seinen Gegner 
Mahammadresa Geraei. Gegen ihn hatte er beim olympischen Tur-
nier in Tokyo leider verloren und musste ihm den Olympiasieg über-
lassen. Seinen letzten Kampf gegen diesen Gegner konnte Frank 
Stäbler knapp nach Punkten gewinnen. Neben den Kämpfen auf 
höchstem Niveau, war auch das Rahmenprogramm hochkarätig. Un-
teranderem präsentierte Tim Benzko zwei seiner Top - Hits. Alles in 
allem ein langer aber unvergesslicher Abend für die kleinen Kämpfer 
und Kämpferinnen. 

Auf dem Bild: v.l.n.r. Johannes Scherer, Jan Schuler, Sara Steigemann, 
Nora Benitz 

Der Vdk - Ortsverband  
in Kirchzarten, Buchenbach 
und Stegen lädt ein... 

Unter dem Motto: „Gemeinsam verschieden sein“ 
veranstaltet der VdK OV einen Rollstuhl- und Sinnesparcour am Frei-
tag, dem 1. Juli 2022 von 9.30-12.30 Uhr im Innerort von Kirch-
zarten. 

Wie fühlt es sich an blind oder taub zu sein oder komme ich mit dem 
Rollstuhl überall hin? Sie können dies gerne selbst ausprobieren. 
Kommen Sie und machen Sie mit. Die Veranstaltung findet mit dem 
VdK Kooperationspartner Firma Kranz statt. Ebenso mit Beteilung 
der Kommunalen Inklusionsbeauftragten Frau Anita Müller. 
Wir freuen uns, wenn Sie mit dabei sind. 
 
 

NABU Dreisamtal 
Vortrag: „Fledermäuse – die fliegenden Jäger der 
Nacht „

Freitag, 8. Juli 2022, 21.00 Uhr, Pfarrsaal der Pfarrei Mariä Krö-
nung, Oberried; Eingang zur Klosterküche, schräg gegenüber 
der Klosterscheune 
Vortrag von Edmund Hensle, seit 40 Jahren im Fledermausschutz 
aktiv, lange Zeit Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Fledermaus-
schutz BW e.V. Die Wenigsten kennen sie, Vielen sind sie unheimlich. 
Sie fliegen mit den Händen und sehen mit den Ohren. Doch sind 
es faszinierende Geschöpfe der Nacht. In diesem Vortrag erfahren 
Sie alles Wissenswerte und manch Seltsames über unsere einhei-
mischen Fledermäuse. Wir übertragen aus der „Wochenstube“ im 
Dachstuhl der Kirche „Mariä Krönung“ in Oberried Bilder der Fleder-
mäuse (Großes Mausohr). Mit Hilfe einer Infrarot-Kamera sehen Sie 
das Verhalten der Tiere in Ihrer Umgebung. Die Teilnahme ist kosten-
los. Spenden sind aber sehr willkommen. 
 

Förderer des Jakobuswege-Pilgern 
Einladung zur Jahreshauptversammlung/Mitgliederversamm-
lung 2022
Am Freitag, dem 15. Juli 2022 um 18.00 Uhr im Ökumenischen 
Zentrum Stegen, Dorfplatz. 

Tagesordnung
Einstimmung: Gedanken von Hans Trost
TOP 1  Begrüßung durch den Vorsitzenden mit Totenehrung
TOP 2  Bericht des Vorsitzenden
TOP 3  Bericht des Schatzmeisters
TOP 4  Bericht des Wegewartes
TOP 5  Bericht der Kassenprüfer
TOP 6  Aussprache
TOP 7  Antrag auf Entlastung des Gesamtvorstandes
TOP 8  Wahl einer Versammlungsleiterin/eines Versammlungslei-

ters
TOP 9  Neuwahlen des Vorstandes
  Vorsitzende(r), Stellvertreter(in), Schriftführer(in), Schatz-

meister(in), Wegewart(in), 3 Beisitzer(innen) außerdem 
zwei Kassenprüfer(innen)

TOP 10  Ehrungen
TOP 11  Ausblick auf 2022
TOP 12  Anträge, Wünsche, Verschiedenes 

Über Ihre Anmeldung und rege Teilnahme freuen wir uns.
Georg Körner, Vorsitzender 
 

Ortsverbände       

Kirchzarten, Buchenbach und Stegen 

 

SERVICE RUND UM DIE UHR

BLÄTTERN SIE ONLINE
Alle Amts-, Mitteilungs- und Infoblätter auch 
unter www.primo-stockach.de abrufen und durchblättern. 
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KIRCHENNACHRICHTEN

Seelsorgeeinheit  
Dreisamtal

Kath. Kirchengemeinde  
Herz-Jesu Stegen 
SAMSTAG, 02.07.    
18.00 Uhr Eucharistiefeier  
SONNTAG, 10.07.  15. Sonntag im Jahreskreis  
10.30 Uhr Eucharistiefeier  
 

Kath. Pfarrgemeinde St. Jakobus Eschbach
DONNERSTAG, 30.06.    
Eschbach 7.00 Uhr  Eucharistiefeier  
FREITAG, 01.07.    
Eschbach 7.00 Uhr  Eucharistiefeier  
SAMSTAG, 02.07.    
Eschbach 7.00 Uhr  Eucharistiefeier  
SONNTAG, 03.07.  14. Sonntag im Jahreskreis  
Kollekte für den Heiligen Vater (Peterspfennig)  
Eschbach 9.00 Uhr  Eucharistiefeier (Minigr. 1)  
Eschbach 18.00 Uhr  Lobpreis mit eucharistischer Anbetung  
MONTAG, 04.07.    
Eschbach 7.00 Uhr  Eucharistiefeier  
DIENSTAG, 05.07.    
Eschbach 7.00 Uhr  Eucharistiefeier  
MITTWOCH, 06.07.    
Eschbach 7.00 Uhr  Eucharistiefeier  
DONNERSTAG, 07.07.    
Eschbach 7.00 Uhr  Eucharistiefeier  
FREITAG, 08.07.    
Eschbach 7.00 Uhr  Eucharistiefeier  
SAMSTAG, 09.07.    
Eschbach 7.00 Uhr   Eucharistiefeier  
 
 

Evang.Versöhnungsgemeinde Stegen
Sonntag, 03.07.2022 
10.30 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst mit Taufen beim Häusle-

maierhof in Buchenbach mit Pfarrer van Oorschot 
   
Donnerstag, 07.07.2022 
17.00 Uhr Ökumenische Andacht in der Pater-Middendorf- Anla-

ge mit Georg Körner  

Deutsch-französische Variationen für Cello und Klavier 
Sanja Uhde (Violoncello) und Michael Uhde (Klavier) geben am 
Samstag, 2. Juli 2022, um 19 Uhr ein Konzert im Evangelischen 
Gemeindezentrum, Schauinslandstraße 8, Kirchzarten. Das Pro-
gramm trägt den Titel „Deutsch-französische Variationen“ und bein-
haltet Werke von Mozart, Beethoven und Fauré.Es wird empfohlen 
Maske zu tragen und auf Abstand zu achten. Der Eintritt ist frei, um 
Spenden wird gebeten. 

Gottesdienst beim Häuslemaierhof 
Nächsten Sonntag am 3.7.2022, um 10.30 Uhr, gestaltet Herr van 
Oorschot den gemeinsamen Gottesdienst, mit Taufen, für GROSS 
und klein im Freien auf dem Häuslemaierhof. Bei schlechtem Wetter 
wird der Gottesdienst im Evang. Gemeindezentrum in Kirchzarten in 
der Schauinsland Straße 8 gefeiert. Der Häuslemaierhof wird über 
Buchenbach-Wieseneck angefahren. Bitte fahren Sie mit dem Auto 
nicht zum Bauernhof, weil dort kaum Parkplätze sind. Stellen Sie 
bitte Ihr Auto auf dem ausgeschilderten Parkplatz ab. Wenn jemand 
diese Strecke nicht gehen kann, schauen Sie bitte, dass das Auto für 
die Dauer des Gottesdienstes zum Parkplatz gefahren wird. 

TOURIST-INFO

Wir sind für Sie da 
Tourist-Info Dreisamtal, Hauptstraße 24, 79199 Kirchzarten 
Tel. 907 980, tourist-info@dreisamtal.de, www.dreisamtal.de 
 
Aktuelle Öffnungszeiten 
Montag bis Freitag 9.30 bis 17.00 Uhr, samstags 10.00 bis 12.00 Uhr.
 
Unser aktueller Tipp:
•	 BAUERNHOFKONZERTE im Dreisamtal 
•	 29. Juni, Baldenwegerhof, Stegen mit ‚The Rehats‘
•	 19. Juli, Hansmeyerhof, Buchenbach mit ‚Bluebird‘
 
Buchen Sie IHRE Karte unter 
dreisamtal.de/landleben/bauernhofkonzerte
•	 1. Juli, ab 9.30-12.30 Uhr: Rollstuhlparcour durch Kirchzarten

Anmeldung: Elke Eichler 0173/ 910 1168
 
Veranstaltungen im Dreisamtal vom 29. Juni bis 10. Juli
(Nähere Informationen zu allen Veranstaltungen finden Sie auf unse-
rer Website dreisamtal.de/landleben/veranstaltungskalender) 
 
Freitag, 1. Juli 
19.00 -ca. 21.30 Uhr: Sonnenuntergangs-Tour am Schauinsland mit 
Ursel Lorenz, natourpur-schauinsland.de, Anmeldung: 
natourpur-schauinsland@gmx.de, Tel. 07602/ 512. 
 
Samstag, 2. Juli 
10.30-12.00 Uhr: Sommerkonzert in der Fußgängerzone mit dem 
Akkordeon-Club Kirchzarten vor der Tourist-Info. 
11.00-12.30 Uhr: Stadionführung in der Nordic-Arena Notschrei, 
Anmeldung per E-Mail: schule@nordic-center-notschrei.de, 
nordic-schule-notschrei.de/Stadionfuehrung.  
11.00- ca. 14.00 Uhr: Große Tour auf dem Kräuter-Erlebnispfad (ca. 
4,5 km), Hofsgrund, kraeuter-erlebnispfad-oberried-hofsgrund.de, 
Anmeldung: kraeuterpfad.oberried-hofsgrund@web.de, 
Tel. 07602-388 (Barbara Odrich-Rees). 
 
Dienstag, 5. Juli 
13.00-ca. 15.00 Uhr: Kleine Tour auf dem Kräuter-Erlebnispfad (ca. 
3,8 km), Hofsgrund über den Schniederlihof. 
kraeuter-erlebnispfad-oberried-hofsgrund.de, 
Anmeldung: kraeuterpfad.oberried-hofsgrund@web.de, 
Tel. 07602-388 (Barbara Odrich-Rees). 
19.30-21.00 Uhr: Bibeltreff Dreisamtal. Anmeldung ist nicht erfor-
derlich! Informationen: Dr. Martin Ernst: Tel. 7022, 
info@geo-exx.com, Ort: Ökumenisches Gemeindezentrum Stegen, 
Dorfplatz, geo-exx.com/angebote/bibeltreff-dreisamtal. 

Donnerstag, 7. Juli bis Sonntag 10. Juli
HOF-FESTIVAL auf dem Thaddäushof, Kirchzarten, 
Thaddäushofweg 2 (www.hö-fe.de).
Donnerstag, 19.00 Uhr: Scenic Circus (www.scenic-circus.de)
Freitag, 19.00 Uhr: Scenic Circus  
Samstag: 14.00-19.00 Uhr: Bauernmarkt, 15.00 u. 19.00 Uhr: 
Scenic Circus, 14.30 u. 15.30 Uhr: Hofführung.  
Sonntag: 12.00-17.00 Uhr: Bauernmarkt, 11.00 u. 15.00 Uhr: 
Scenic Circus, 13.00 u. 15.30 Uhr: Hofführung. 
 
Samstag, 9. Juli 
11.00- ca. 14.00 Uhr: Große Tour auf dem Kräuter-Erlebnispfad (ca. 
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4,5 km), Hofsgrund, weitere Informationen s. Samstag, 2. Juli.
10.30- 12.00 Uhr: Sommerkonzert in der Fußgängerzone mit dem 
Akkordeon-Club Kirchzarten. 
 
Regelmäßige Veranstaltungen 
Mittwochs: 14.00-16.00 Uhr: Ponyreitspaziergang auf der Fan-
cy-Farm, Kirchzarten-Neuhäuser, Am Pfeiferberg 4 www.fancy-farm.de, 
Ute Harre, Tel. 0171/ 4479 607 (keine Anmeldung erforderlich). 
Donnerstags: 14.00-15.00 Uhr: Geführtes Ponyreiten, Oberried, 
Steiertbartlehof, Geroldstalstraße 2,
Anmeldung: E-Mail: anna-lena@schwarzwald-ponys.de oder
 WhatsApp: 0151 7442 6257.  
17.00-18.00 Uhr: Reiten für Kinder ab 3 Jahren; bei schlechtem Wet-
ter in der Reithalle – Erlenhof, Erlenhofstraße 52 (Himmelreich) An-
meldung ist nicht erforderlich!, erlenhof-himmelreich.de, nicht an 
Feiertagen!  
20.30 Uhr: Skatabend, Kirchzarten Gasthaus Alte Post, 
Bahnhofstr. 38, Fritz Thiesen, Tel. 4724. 
Freitags: 15.00-17.30 Uhr: Werkeln mit Speckstein & Ton Landgast-
hof Rössle, Kirchzarten, Dietenbach 1. Anmeldung: 
E-Mail: farbklang@posteo.de, http://www.farbklangraum.com.  
15.00-18.00 Uhr: Wochenmarkt in der Klosterschiire – mit Bewirtung, 
Oberried, Klosterplatz.  
16.00-18.00 Uhr: Ponyreitspaziergang auf der Fancy-Farm, 
Kirchzarten, s. mittwochs. 
Samstags: 10.00-12.00 Uhr: Ponyreitspaziergang auf der Fan-
cy-Farm, Kirchzarten, s. mittwochs. 
 
Täglich nach Vereinbarung 
Tierisch unterwegs im Dreisamtal mit Lamas, Alpakas, Pferden, 
Eseln oder Ponys: 
dreisamtal.de/erleben/kinder-und-familien/tierische-touren.
 
Geführte Touren bei Sonnenuntergang, zu Wetterbuchen, in die 
Natur, mit Kräutern oder rund um den Schauinsland, mit Bike, oder 
Fuß, dreisamtal.de/erleben/wandern/gefuehrte-touren.  
Rätseln in der Natur, Outdoor-Escape Walks: 
dreisamtal.de/erleben/kinder-und-familien.  
Bauernhofmuseen im Dreisamtal: 
dreisamtal.de/landleben/kultur-tradition.  
Heimatstüble, jeden Montag 17.00-19.00 Uhr Oberried-Zastler, 
Talstraße 27.  
Schniederlihof in Oberried-Hofsgrund, Gegendrumweg 3, 
Tel. 0170 / 3 462 672, Öffnungszeiten Juli / August: Samstag u. Sonn-
tag 12.00-16.00 Uhr, Donnerstag u. Freitag von 13.00 bis 16.00 Uhr.  
Historische Gassenbauernhofmühle in Oberried-Zastler, Talstr. 7, 
Führungen: 17.00-19.00 Uhr: 1. Juli, 5. August, 2. September, 7. Okto-
ber. Weitere Besichtigungstermine können gerne telefonisch verein-
bart werden: Tel. 989 230 (Theo Hirschbihl).
 
Kienzlerschmiede, am Osterbach (Promenadenweg vor dem 
Schwimmbad an der Dietenbacher Straße). Vor der Schmiede wer-
den Kaffee und Kuchen sowie alkoholfreie Getränke gegen Spenden 
angeboten. Die Führungen sind kostenlos und dauern jeweils ca. 15 
Minuten. Führungen: 14.30-17.00 Uhr: Freitag, 8 Juli, 22. Juli, 16. u. 
30. September. 
Alte Säge in Zarten: Vereinbarung von Besuchsterminen bei Sigrun 
Bludau: Tel. 61 327 oder per E-Mail: sigrun.bludau@gmx.de, www.
buergerverein-zarten.de. Jeden Donnerstag v. 14.30-16.30: Schü-
lercafé‚ Café Säge‘ (nicht in den Schulferien): Es gibt warme u. kalte 
Getränke, selbstgebackene Kuchen und frische Waffeln.
Hansmeyerhof mit dem Alemanne-Stüble in Buchenbach-Wa-
gensteig, Griesdobelstraße 18, Gerne können Besuchstermine tele-
fonisch vereinbart werden: Bettina Willmann, Tel. 99 298. Weitere Infor-
mationen erhalten Sie auch im Internet unter www.hansmeyerhof.de.
Steinwasenpark: täglich 10.00-17.00 Uhr steinwasenpark.de.  
Museums-Bergwerk Schauinsland: Führungen: schauinsland.de/
museums-bergwerk 
 

Samis Tipp der Woche:Sonntag, 3. Juli, 11.00 Uhr 
– DER GRÜFFELO, Kindertheater im Innenhof der Tal-
vogtei. Kartenvorverkauf (6,00 €): Kirchzartener Bücher-
stube, Tel. 2164. 
 

 

FÜR UNSERE  
BÜRGERINNEN & BÜRGER NOTIERT

Dorfhelferin ist für Sie da 
Wann haben Sie Anspruch auf eine Dorfhelferin? Sie sind im Kran-
kenhaus, in Kur, krankgeschrieben zu Hause, freiwillig oder pflicht-
versichert, Voll- oder Teilzeit Hausfrau oder Hausmann? Sie haben 
ein Kind unter 12 Jahren, ein behindertes Kind oder eine Krankmel-
dung Ihres Arztes? 
Einsatzleitung und Ansprechpartnerin: Barbara Nordfeld, Tel. 7077, 
E-Mail: barbara.nordfeld@dorfhelferinnenwerk.de. 
 
 

Diakonie Breisgau- 
Hochschwarzwald
Veranstaltungen im Juli 2022
Im Haus Demant – Generationenhaus 
der Begegnung
Höfener Straße 109, 79199 Kirchzar-
ten-Burg

Telefon 07661 90 53-12
Ferien vom 11.- 22. Juli

Bewegung, Entspannung und Spiele für ALLE
Dienstag, 5. Juli um 13.30 Uhr
Kontakt: Liselotte Tritschler – Tel. 999 05

Treffen der Gruppe Krümel (14-tägig)
Dienstag, 12. und 26. Juli um 18.00 Uhr
Kontakt und Information: Martina Hog – Tel. 62119 und Carolin Sait-
re: 0761 69655073

Gedächtnistraining
Dienstag, 26. Juli um 13.30 Uhr
Kontakt: Martina Meier – Tel. 1590

Mittwoch, 6. Juli um 14 Uhr: Musikalische Unterhaltung + Volks-
liedersingen
mit Klaus Birkenmeier

Aktiver Kreativnachmittag
Aktives und kreatives Gestalten im Haus Demant, in der Malwerk-
statt, im Garten und am Kaffeetisch für ALLE (Erika Graf )
Donnerstag, 7. und 28. Juli um 13.30 Uhr
Kontakt: Christel Kehrer – Tel. 90 53 12

Offener Freitags-Treff
Freitag, 1., 8., 15., 22. und 29. Juli um 13.30 Uhr: Spielenachmittag
Senioren sind herzlich willkommen!
Kontakt: Liselotte Tritschler – Tel. 999 05

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diakonie Breisgau-Hochschwarzwald 
Veranstaltungen im Juli 2022 

Im  
Haus Demant – Generationenhaus der Begegnung 
Höfener Straße 109, 79199 Kirchzarten-Burg 
Telefon 07661 90 53-12 
 
Ferien vom 11.- 22. Juli 
 
Bewegung, Entspannung und Spiele für ALLE 

Dienstag, 5. Juli um 13.30 Uhr 
  Kontakt: Liselotte Tritschler – Tel. 999 05 
 
Treffen der Gruppe Krümel (14-tägig) 
   Dienstag, 12. und 26. Juli um 18.00 Uhr 

Kontakt und Information: Martina Hog – Tel. 62119 und Carolin Saitre:  
0761 69655073 

 
Gedächtnistraining  
Dienstag, 26. Juli um 13.30 Uhr   
Kontakt: Martina Meier – Tel. 1590 
 
Mittwoch, 6. Juli um 14 Uhr: Musikalische Unterhaltung + Volksliedersingen  
mit Klaus Birkenmeier  
 
Aktiver Kreativnachmittag 

Aktives und kreatives Gestalten im Haus Demant, in der Malwerkstatt, 
im Garten und am Kaffeetisch für ALLE (Erika Graf) 

  Donnerstag, 7. und 28. Juli um 13.30 Uhr 
  Kontakt: Christel Kehrer – Tel. 90 53 12 
 
 
Offener Freitags-Treff    
  Freitag, 1., 8., 15., 22. und 29. Juli um 13.30 Uhr: Spielenachmittag 
  Senioren sind herzlich willkommen!  

Kontakt: Liselotte Tritschler – Tel. 999 05 
 
 

ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS







Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.

Schüler*in oder Student*in gesucht!
Für unser Bistro und den Buchladen in der Rainhof Scheune 

 in Kirchzarten-Burg suchen wir Verstärkung.  

Ca. 8 bis 12 Wochenstunden: 
Nach Absprache im Wechsel Samstag oder Sonntag tagsüber,  

bei Bedarf evtl. Freitagnachmittag.  

Bewerbung bitte nur per Email an info@buchladen-rainhof.de

PRIMO-GRUSSANZEIGEN

GRÜSS MAL WIEDER
Überraschen Sie Ihre Lieben mit 
netten Grußanzeigen
in Ihrem Mitteilungsblatt.

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung:

 Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11

 Fax 0 77 71 / 93 17 - 40

 anzeigen@primo-stockach.de



BEI UNS SIND SIE RICHTIG! KW 26

anzeigen@primo-stockach.de www.primo-stockach.de

Bei uns sind Sie richtig!
Handel  Handwerk  Gewerbe

Nächste Sonderseite 
in KW 38
Anzeigenschluss für KW 38 am  
Di, 13.09.2022 um 12 Uhr

Bei uns sind Sie richtig!
Handel  Handwerk  Gewerbe

SONDERSEITEN SPECIAL IN KIRCHZARTEN  OBERRIED  KAPPEL  STEGEN  BUCHENBACH  EBNET

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
www.primo-stockach.de • www.myeblättle.de
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Blättle 



P U T Z H I L F E
in Stegen gesucht.         0160 539 88 23

Junge Familie sucht 4-Zi.-Wohnung
zur Miete im Dreisamtal mit Garten oder Balkon. 

NR, 2 Ingenieure, 10 Jahre Mietgliedschaft 
im Stegener Tennisverein.

Tel. 0176 21056695


